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Sachverhalt:

Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den Bebauungsplan Nr. 34 auf, um die qualitative 
Verbesserung der Ferienwohnanlage im ehemaligen Golfhotel in Form einer Sauna auf der 
projektzugehörigen Freifläche sowie die Anlage einer Streuobstwiese auf einer Fläche, die 
nicht dem Projekt zugeordnet ist, planungsrechtlich zu ermöglichen. Der bauliche Bestand 
wird gesichert und die Flächen für die Zulässigkeit der Errichtung von Nebenanlagen werden 
festgelegt.  

Mit dem Bebauungsplan Nr. 34 soll der Standort für die Ferienwohnanlage planungsrechtlich 
gesichert und eine bedarfsgerechte Erweiterung und qualitative Verbesserung unter 
Berücksichtigung der o.g. Planungsziele ermöglicht werden. Die Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität der Feriengäste steht im Fokus.  Eine Intensivierung bzw. Erhöhung der 
Ferienkapazitäten mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist nicht beabsichtigt. Es wurde mit 
Bescheid des Landkreises vom 09.12.2021 die Genehmigung für die Umnutzung und den 
Umbau der Hotelanlage zur Ferienwohnanlage erteilt; in den Baugenehmigungsunterlagen 
sind 37 Ferienappartments mit je 1 bis 3 Zimmern und insgesamt 76 Betten dargestellt.  

Der Vorhabenträger beabsichtigt die Errichtung einer Sauna mit Ruheraum auf der zum 
Projekt gehörigen Freifläche, die derzeit als Grünfläche genutzt wird. Weiterhin besteht die 
Absicht, auf einer nicht zu den Ferienwohnungen gehörigen Freifläche, die bisher als 
Minigolffläche genutzt wird, eine Streuobstwiese anzulegen. 
Nach dem Beschluss der Gemeindevertretung über den Antrag des Vorhabenträgers zur 
Aufstellung eines Bebauungsplanes am 06. April 2022 ergeben sich seitens des 
Vorhabenträgers zusätzliche Anforderungen, über die die Gemeinde zusätzlich befinden 
muss. Zur Unterbringung der Müllcontainer auf dem privaten Grundstück in der Nähe der 
Anbindung an die Straße "Am Golfplatz" soll ein Schuppen in die Kfz-Stellplatzanlage 
integriert werden. Weiterhin besteht die Absicht eine Anlage für die sichere Unterbringung 
von rund 40 Fahrrädern (Boxen/ Gebäude) auf der Freifläche nördlich der Kfz-
Stellplatzanlage zu errichten. Bei beiden Anlagen handelt es sich um Nebenanlagen. Mit der 
Festsetzung von Flächen für die Errichtung von zwei Nebengebäuden für die Unterbringung 
der Müllcontainer sowie für die Unterbringung von Fahrrädern lassen sich diese Flächen für 
deren Anlage auf dem Baugrundstück verorten. Eine entsprechende Regelung soll mit dem 
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Bebauungsplan erfolgen.    

Die Gemeinde Hohenkirchen stellt den Bebauungsplan in einem zweistufigen 
Regelverfahren nach den Vorgaben des BauGB auf.

Mit dem Bebauungsplan wurde das frühzeitige Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit, 
für die Behörden und TÖB und die frühzeitige Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist in der Zeit vom 21. Februar bis 
zum 21. März 2023 durchgeführt worden. Parallel sind die anderen Beteiligungsverfahren 
erfolgt.
Im Ergebnis des Beteiligungsverfahren ergeben sich Anforderungen, die zu einer 
Überarbeitung der Planunterlage führen.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind Stellungnahmen der Behörden und TÖB und 
der Nachbargemeinden vorgebracht worden. Es gibt Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die 
Einfluss auf die Planunterlage haben.
In Auswertung der Stellungnahmen sind maßgeblich die Anforderungen der 
Brandschutzbehörde zu berücksichtigen. Die Löschwasserbereitstellung ist abschließend im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu sichern.
Die Grundzüge der Planung werden durch den Landkreis entsprechend bestätigt. Das 
Einverrnehmen mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung liegt vor. Aus Sicht der 
Gemeinde sind artenschutzrechtliche Belange nicht berührt. Dies ist entsprechend 
gegenüber der unteren Naturschutzbehörde darzustellen.
Maßgeblich im Rahmen des  Aufstellungsverfahrens sind die privaten Stellungnahmen, die 
sich auch insbesondere auf den Bereich der zusätzlichen Infrastruktur wie die Sauna und die 
Nebenanlage für Fahrräder beziehen.
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens werden durch private Antragsteller Begehrlichkeiten 
in Bezug auf die Inanspruchnahme der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Obstwiese vorgetragen.
Diese widerstreitenden Belange sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zu klären. Die 
Gemeinde hat die Planaufstellung vorgenommen, um mit der zusätzlichen Möglichkeit zur 
Schaffung von Infrastruktur, die ansonsten im Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB nicht 
genehmigungsfähig wäre Möglichkeiten zu schaffen. Die Grünfläche Streuobstwiese ist im 
Grunde als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme vorgesehen und im Plan entsprechend 
dargestellt, um die bereits getätigten und zusätzlichen Eingriffe zu rechtfertigen und eine 
dauerhafte Sicherung der Fläche als Grünfläche vorzunehmen. Im Rahmen der 
Planaufstellung hat sich nun gezeigt, dass entgegen der ursprünglichen Planabsicht hier 
Umstände eingetreten sind, die die Gemeinde dazu veranlassen andere Festsetzungen zu 
treffen. Die Gemeinde lässt das städtebauliche Konzept für das Sondergebiet für das 
Ferienhausgebiet entsprechend bestehen. Anstelle der privaten Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Obstwiese wird jedoch eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorgenommen, die den gemeindlichen 
Willen entsprechend zum Ausdruck bringt. Dies hat Auswirkungen auf die Erstellung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 34. Auf die Darstellung und Festsetzung der privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Streuobstwiese wird verzichtet. Hingegen werden die 
Maßnahmen auf einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft umzusetzen sein. Anteilig werden die Eingriffe durch das 
Saunahaus und durch die Fahrradstellplätze hiermit ausgeglichen. Eine weitere Anrechnung 
von Ausgleichspunkten kann im Zusammenhang mit anderen Projekten erfolgen.

Mit Abänderung der Planungabsichten wird der Entwurf der Bauleitplanung beschlossen. 
Das Verfahren wird mit der Beteiligung mit dem Entwurf fortgeführt.  

Beschlussvorschlag:
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt,

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34 für das Gebiet, begrenzt
- im Norden: durch den Golfplatz,
- im Osten: durch den Golfplatz, 
- im Süden: durch die bebauten Grundstücke "Birdieweg" Nr. 2a, 2b, 2c und 

4a, 4b, 4c sowie die Stellplatzanlagen nördlich des "Birdiewegs",
- im Westen: durch die Straße "Am Golfplatz"
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) mit den Örtlichen 
Bauvorschriften und die dazugehörige Begründung werden in der vorliegenden Fassung 
gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Auslegung bestimmt.

2. Der Entwurf der Planzeichnung (Teil A), des Textes (Teil B) mit den Örtlichen 
Bauvorschriften und die dazugehörige Begründung sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf die Dauer von 6 
Wochen öffentlich auszulegen. Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beteiligen. 

4. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.

5. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist anzugeben, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde Hohenkirchen deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
x durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 5/51101/56255000

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 d2023-06-02Hoki_B34_BV_Entwurf_A3A4 öffentlich

2 d2023-06-02HokiB34_Teil-B_BV_Entw. öffentlich
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Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 34
der Gemeinde Hohekirchen

DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN

IN HOHEN WIESCHENDORF

SATZUNG

Quelle: www.gaia-mv.de

BESCHLUSSVORLAGE
ENTWURF
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den Bebauungsplan Nr. 34 der Gemeinde Hohenkirchen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

5

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

    

20
5
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .  Die 
orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung in 

. am ..erfolgt.  
 
2.    Die Gemeindevertretung hat am  den Vorentwurf der Satzung ber den Bebauungsplan gebilligt 

und zur fr hzeitigen Beteiligung der ffentlichkeit sowie der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher 
Belange bestimmt. 

 
3.    Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung gem   3 Abs. 1 BauGB f r den Bebauungsplan ist vom .. 

bis einschlie lich  durch ffentliche Auslegung im Amt Kl tzer Winkel durchgef hrt worden. Die 
fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung f r den Bebauungsplan ist durch Ver ffentlichung in der Ostseezeitung 
am .. orts blich bekanntgemacht worden. 

 
4.    Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5.  Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden gem   4 

Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden wurden gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
.  unterrichtet und zur u erung aufgefordert.  

       
6.  Die Gemeindevertretung hat am  den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begr ndung gebilligt 

und zur Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind  Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
       
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B  Text mit den rtlichen 

Bauvorschriften sowie die zugeh rige  und die bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen und Informationen haben in der Zeit vom . bis einschlie lich  
w hrend der angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB im Amt Kl tzer Winkel ffentlich ausgelegen. Der 
Inhalt der Bekanntmachung, der Entwurf der Satzung und der Begr ndung sowie die bereits vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen und Informationen konnten zus tzlich w hrend der Auslegungsfrist auf 
den Internetseiten des Amtes Kl tzer Winkel eingesehen werden. Die ffentliche Auslegung wurde mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten hervorgebracht werden 
k nnen und dass nicht innerhalb der ffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung ber den Bebauungsplan unber cksichtigt bleiben k nnen, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte und nicht h tte kennen m ssen und deren Inhalt f r die Rechtm igkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist, durch Ver ffentlichung in der Ostseezeitung am . 
orts blich bekanntgemacht worden. 
Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden von der 
Auslegung benachrichtigt.  

   
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                    .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
9.  Der katasterm ige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 am .................................... 

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der 
Vorbehalt, dass eine Pr fung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-

onsausgabe) erfolgte. Regressanspr che k nnen hieraus nicht abgeleitet werden.  
 
 . .., den ..........................                                               .......................................... 
                                                                                             (Stempel)            Unterschrift                   
  
 
10.  Die Gemeindevertretung hat die fristgem  abgegebenen Stellungnahmen der ffentlichkeit, der 

und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am .. 
gepr ft. Das Ergebnis ist  mitgeteilt worden. 

 
11.  Der Bebauungsplan Nr. 34, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den rtlichen 

Bauvorschriften wurde am  vo n  de r Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die 
Begr ndung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom .. gebilligt. 

 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                 .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den 

rtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss ber die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 34 sowie die Internetadresse und die Stelle, 

bei der der Plan mit Begr ndung und zusammenfassender Erkl rung auf Dauer w hrend der ffnungszeiten 
f d P blik k h ll d Pl I t i t i h d k d b d

VERFAHRENSVERMERKE
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12.  Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den 

rtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss ber die Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 34 sowie die Internetadresse und die Stelle, 

bei der der Plan mit Begr ndung und zusammenfassender Erkl rung auf Dauer w hrend der ffnungszeiten 
f r den Publikumsverkehr von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und ber den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Ver ffentlichung in der Ostseezeitung am ................................ 
orts blich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften 
und von M ngeln der Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf F lligkeiten 
und Erl schen von Entsch digungsanspr chen (  44 BauGB) und auf die Bestimmungen des  5 Abs. 5 
Kommunalverfassung f r das Land M-V (KV M-V) hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 Hohenkirchen , den ..........................                                                                 .......................................... 
                                                                            (Siegel)                              B rgermeister 
 

SATZUNG  
34 DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN F R DEN BEREICH DES 

EHEMALIGEN GOLFHOTELS IN HOHEN WIESCHENDORF 
  10 BauGB  

 
Aufgrund  des  10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),  zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022  
(BGBl. I S. 1726) ge ndert, sowie der Landesbauordnung M-V (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. 
M-V 2015, S. 344) zuletzt ge ndert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033), wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen vom .. . 
folgende Satzung ber den Bebauungsplan Nr. 34 der Gemeinde Hohenkirchen,  bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den rtlichen Bauvorschriften, erlassen.  
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 1

TEIL B TEXT
34 DER GEMEINDE 

HOHENKIRCHEN EN BEREICH DES EHEMALIGEN GOLFHOTELS IN 
HOHEN WIESCHENDORF

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

SONDERGEBIETE DIE DER ERHOLUNG DIENEN FERIENHAUSGEBIET
2 und 4 BauNVO)

Das Sondergebiet - Ferienhausgebiet dient zu Zwecken der Erholung dem 

wechselnden Personenkreis mit Anlagen und Einrichtungen zur 

sind:
-

Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. Es sind 
Ferienwohnungen mit insgesamt maximal 76 Betten 

-
Sauna).

- -
und Betriebsleiter, soweit sie dem Betrieb der Ferienwohnungen dienen und der 
Zahl der zu betreuenden Ferienwohnungen jeweils deutlich untergeordnet sind,

- Anlagen
- Anlagen
- Anlagen sportliche und soziale Zwecke sowie sonstige 

Einrichtungen der Freizeitgestaltung,
- it dienende Berufe.

2.
, bis 21a BauNVO))

2.1
Im Sondergebiet - Ferienhausgebiet darf g die 

1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 2

2.2
2.2.1 Die bezieht sich auf den Schnittpunkt der aut des Daches mit der 

.
Die bezieht sich auf den 
Die 

3. BAUWEISE
bs. 1 Nr. 2 BauGB, )

Im Sondergebiet Ferienhausgebiet
.

4.
( )

4.1
-
Sondergebietes - ssig.

4.2 Innerhalb des Sondergebietes 
BauNVO

12 BauNVO sind innerhalb des festgesetzten Sondergebietes - Ferienhausgebiet 

Photovoltaikanlagen ausgestatten werden. 

4.3 Innerhalb des Sondergebietes Ferienhausgebiet sind
nur 

Die Unterbringun

4.4 r Ziffer 4.3 
   

5. UND ABGRABUNGEN 

Teil 16,13 m
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 3

II. NUTZUNGSREGELUNGEN U ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, ANPFLANZUNGS- UND ERHALTUNGSGEBOTE

9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB)

1.
1 Nr. 15 BauGB)

1.1 Private Parkanlage mit Spielplatz

und zu 
pflegen

Elemente zur 
Gartengestaltung, wie Pavillons, Wege r, Kommunikations-/
Aufenthalts

1.2 Private 
der 

Abschirmung des Sondergebietes 
Golf
Hecke ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei Abgang artengleich zu 
ersetzen.

1.3

A

Abgang artengleich zu ersetzen. 

2.
BEPFLANZUNGEN

2.1
Zweckbestimmung "Streuo

alte Kultursorten (Hochstamm, mind. 14/16 cm Stammumfang):
Apfelsorten (Malus spec.):
-
-
-
-
-
-
-
-
Birnensorten (Pyrus spec.):
-
-
-
-
-
-
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 4

Kirschsorten (Prunus spec.):
- Vogelkirsche (Prunus avium),
-
-
-
Pflaumensorten (Prunus spec.):
-
-

3.
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

Die festgesetzte F M Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als W Wildobst-
und O
sind G . Die 
Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artengleich zu ersetzen. 

Die auf der Fl bereits vorhandenen und zum Bestand festgesetzten 
E

4.

VON 

4.1
dauerhaft zu erhalten und zu pflegen; bei Abgang sind sie artengleich 
nachzupflanzen. 

4.2 ind dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang artengleich nachzupflanzen.

III.
-V)

1.

1.1
Planzeichnung Teil A 
-

1.2 Teil A sind folgende 

- symmetrisches Satteldach
- Flachdach.

1.3

1.4
- naturrote Tondachziegel oder naturrote Betondachpfannen.

steine. Ebenfalls sind Dachziegel 
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 5

folgende Dacheindeckungen
-
- mit Bitumen-, Kunststoff- oder Elastomerbahnen mit und ohne Deckschicht, z.B. 

Kies.

1.5 ; ausgenommen sind Dachlaterne
Dachlaternen sind in der gleichen Dachform und
errichten. 

1.6

2. FASSADEN

2.1
- aus Verblendmauerwerk im roten Farbspektrum sowie im hellen Farbspektrum 

-

2.2 I Teil 

- Holzfassaden. 

3. WERBEANLAGEN 

Werbeanlagen mit 
- und Werbeschilder 

.

4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

-V

IV.

1. DENKMALSCHUTZ

nicht bekannt. 

Mecklenburg-Vorpommern DSchG M-

benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von 

n, die den Wert 
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Planungsstand: 07. Juni 2023 Beschlussvorlage Entwurf 6

des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige.

2.
LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN

Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsnetz GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBUI. M-V S. 

V. HINWEISE

1. BODENSCHUTZ 

Der

des Landkreises Nordwestmecklenburg mitzuteilen. 

-
Bodenschutzgesetzes (BBodS

Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den 

Mitteilung zu machen. 

Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen
werden.

2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT

die 
des Landkreises Nordwestmecklenburg

15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur 

unterliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht.

Alle 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte 

und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann.

astet ist.
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so zu gestalten, dass diese nicht durch das Licht angelockt 
werden. 
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